
 
 

 

 
Auszug aus der Beitragsordnung des Philologenverbandes Sachsen-Anhalt (ab 01.01.2026) 
 

(1)  Der Mitgliedsbeitrag ist quartalsweise, im Voraus per Einzugsermächtigung zu 

entrichten. 

(2)  Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus:   

- dem Beitrag für den PhVSA (vgl. Beitragstabelle) 

- den Beiträgen für die Dachverbände 

- dem Beitrag zum Streikfond 

 

 (3)  Der Hauptvorstand beschließt notwendige Anpassungen der Beitragstabelle an die 

Gehaltsentwicklung gemäß Absatz IV der Satzung des Philologenverbandes. 

(4) Die Anpassung der Beiträge zu den Dachverbänden und zum Streikfond erfolgt laut 

Beschlüssen der Dachorganisationen. 

(5) Die Beitragsordnung ist so zu gestalten, dass neben der Arbeitsfähigkeit des 
Verbandes die Bildung bzw. Aufrechterhaltung eines Landesstreikfonds von 
mindestens 50.000 €, jedoch maximal 150 € je Mitglied sichergestellt ist. 

Wir bitten alle Mitglieder, Änderungsmitteilungen schriftlich und rechtzeitig an die 
Landesgeschäftsstelle in Merseburg zu richten.  

Eintritte erfolgen satzungsgemäß zum Monatsanfang, Austritte zum Quartalsende.  

Rückwirkend erfolgt keine Beitragserstattung, bei Beitragsrückstand ruhen die Leistungen 
des Verbandes bis zum Ausgleich des Beitragskontos.  

   

Benjamin Winkler  

Schatzmeister  


